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104 Kanton Glarus.

VIII. Kanton Glarus.
Lehrerschaft aller Stufen.

Beschluß betreffend die Ausrichtung von Teuerungszulagen an die
Lehrer des Kantons Glarus. (Erlassen von der Landsgemeinde am
6. Mai 1917.)

§ 1. Den Lehrern an öffentlichen Primär- und Sekundärschulen
des Kantons Glarus wird vom Kanton eine Teuerungszulage in
folgendem Umfange gewährt:

1. Für das Jahr 1917:
a) An Verheiratete:

Sofern ihre Besoldung 2500 Fr. nicht erreicht, 150 Fr.,
überdies 25 Fr. für jedes Kind:

sofern ihre Besoldung 2500 Fr. und mehr beträgt, aber
3400 Fr. nicht erreicht. 125 Fr., überdies 25 Fr. für
jedes Kind:

sofern ihre Besoldung 3400 Fr. und mehr beträgt, aber
4000 Fr. nicht erreicht, für jedes Kind 25 Fr.

Für die Zulage fallen nur die Kinder unter 16 Jahren in
Betracht, die im Haushalte leben oder anderweitig
untergebracht sind oder unterhalten werden.

b) An Ledige, deren Besoldung 3400 Fr. nicht erreicht. 100 Fr.
2. Für das Jahr 1916:

Die Hälfte der für 1917 bewilligten Ansätze.
Die Lehrer an den im Kanton bestehenden Erziehungsanstalten

werden den ledigen Lehrern an den öffentlichen Schulen (Ziffer 1,
lit. b) gleichgestellt.

§ 2. Besoldung und Teuerungszulage sollen zusammen die
Grenze von 3400 Fr. nicht überschreiten. Gegebenenfalls ist die
Zulage entsprechend zu kürzen. Die Zulagen für die Kinder fallen
dabei nicht in Berechnung.

§ 3. Für die nach dem 1. Juli 1916 in den Dienst der
Gemeinde getretenen Lehrer wird die Zulage im Verhältnis zur Dienstzeit

berechnet und nur dann verabfolgt, wenn die Dienstzeit
mindestens drei Monate beträgt.

§ 4. Für den gleichen Zeitraum wie für die Lehrer werden
auch für die Arbeitslehrerinnen Teuerungszulagen ausgerichtet.
Dieselben werden vom Regierungsrat festgesetzt, unter Berücksichtigung
der Arbeitsleistung (Stundenzahl) und Besoldung.

§ 5. Dem Landrat wird Vollmacht erteilt, die Gültigkeitsdauer
dieses Beschlusses über das Jahr 1917 hinaus zu verlängern und
den Zeitpunkt der Außerkraftsetzung desselben zu bestimmen.

§ 6. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt.
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